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Deutsche Payment A1M SE, 
Berlin 

 
ISIN DE000A2P74C5 / WKN A2P74C 

 
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung und gleichzeitig               

Verlustanzeige gemäß § 92 AktG 
 

Wir laden unsere Aktionäre zu der 

am Freitag, den 14. November 2025, 11:00 Uhr  

 
im Pressehaus Podium 

Karl-Liebknecht-Straße 29A 
10178 Berlin,  

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

Tagesordnung 

 
1. Verlustanzeige nach § 92 AktG 

Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE zeigt der Hauptversammlung an, dass bei der 
Gesellschaft ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, 
da er sich entsprechend der gesetzlichen Regelungen auf die Anzeige des Vorstands über den 
Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG beschränkt. 

2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Deutsche Payment A1M SE für das 
Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu 
erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2024 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2024 Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die MSW GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, für das Geschäftsjahr 2025 
zum Abschlussprüfer und, soweit gesetzlich erforderlich, zum Konzernabschlussprüfer der 
Gesellschaft sowie zum Prüfer für eine gegebenenfalls vorzunehmende prüferische Durchsicht von 
Zwischenfinanzberichten zu wählen. 
 

 
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022/I sowie die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung 

mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss samt entsprechender Satzungsänderung 

Der Vorstand wurde durch Beschluss einer Hauptversammlung vom 20. Dezember 2021 
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem 
Tag der Eintragung des genehmigten Kapitals im Handelsregister mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
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einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 833.333,00 durch Ausgabe von bis zu 833.333 
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2022/I). Von dieser Ermächtigung wurde in Teilen Gebrauch gemacht.  
 
Um der Gesellschaft größtmögliche Flexibilität und Handlungsmöglichkeiten einzuräumen, soll das 
genehmigte Kapital im Anschluss an die zwischenzeitliche Erhöhung des Grundkapitals der 
Gesellschaft neu geschaffen werden. Dies erfordert zunächst die Aufhebung des bestehenden 
Genehmigten Kapitals 2022/I. 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 
  Das von der Hauptversammlung am 20. Dezember 2021 beschlossene Genehmigte Kapital 

2022/I gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung wird, soweit es noch besteht, mit Wirkung auf den 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des neuen Genehmigten Kapitals 2025 durch Eintragung in 
das Handelsregister aufgehoben. 

 Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 13. 
November 2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis 
zu EUR 947.246,00 durch Ausgabe von bis zu 947.246 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Den 
Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist jedoch 
nur in den folgenden Fällen zulässig: 

a)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse 
gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. Nachfolger dieser Segmente), die 
ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft 
gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags nicht 
wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle 
eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den 
Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund 
anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer 
oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bzw. veräußert 
werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser 
Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen 
Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien 
einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der 
Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; 

b)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie 
z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder 
sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und 
sonstigen Finanzinstrumenten; 

c)  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder ihren 
Konzerngesellschaften ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach 
Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; 

d)  für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder 
e)  in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der 

Gesellschaft liegt. 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 
Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten. 



   

 3 

 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2025 abzuändern. 
 

 § 4 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„5. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 13. 
November 2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis 
zu EUR 947.246,00 durch Ausgabe von bis zu 947.246 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Den 
Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist jedoch nur in den 
folgenden Fällen zulässig: 

 
a) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse 

gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. Nachfolger dieser Segmente), die 

ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft 

gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags nicht 

wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle 

eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den 

Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund 

anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer 

oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bzw. veräußert 

werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser 

Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen 

Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien 

einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der 

Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; 

b) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie 

z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder 

sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und 

sonstigen Finanzinstrumenten; 

c) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder ihren 
Konzerngesellschaften ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach 
Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; 

d) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder 
e) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der 

Gesellschaft liegt. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte 
und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der 
Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem 
Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 
1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung 
übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der 
Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2025 abzuändern.“ 
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Zu Tagesordnungspunkt 6: 

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts gem. § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. 
§ 186 Abs. 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 

Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren Bezugsrechts abgewickelt 
werden kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in 
folgenden Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu können: 
 
a) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 20 % 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht gem. §§ 203 
Abs. 1 Satz 1, 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen. Diese Möglichkeit dient dem 
Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Ausgabekurses bei der 
Ausgabe der neuen Aktien. Die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit 
des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, sich aufgrund der 
jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexibel sowie kostengünstig 
zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der 
Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwändige 
Abwicklung des Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden 
Marktchancen sehr zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland 
gewonnen werden. Diese Möglichkeit zur Kapitalerhöhung unter optimalen Bedingungen und 
ohne nennenswerten Bezugsrechtsabschlag ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb von 
Bedeutung, weil sie in ihren sich ändernden sowie in neuen Märkten Marktchancen schnell und 
flexibel nutzen und einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr 
kurzfristig decken können muss. Der Ausgabebetrag und damit das der Gesellschaft 
zufließende Geld für die neuen Aktien wird sich am Börsenpreis der schon börsennotierten 
Aktien orientieren und den aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, voraussichtlich nicht um 
mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht um mehr als 5 % unterschreiten. Damit ist sichergestellt, 
dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die 
Vermögens- wie auch Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2025 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre angemessen 
gewahrt werden. Bei Abwägung all dieser Umstände ist die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss in den aufgeführten Grenzen erforderlich, geeignet, angemessen und 
im Interesse der Gesellschaft geboten. 

 
b) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 
 

Das Bezugsrecht kann ferner bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, 
gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder 
sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, 
Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, ausgeschlossen werden. 
Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen 
Märkten flexibel auf sich bietende Gelegenheiten insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie auf Angebote zu 
Unternehmenszusammenschlüssen reagieren zu können. Insbesondere im Rahmen von 
Unternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines 
Kaufpreises ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu gewähren. Insbesondere 
können auf diese Weise die Liquidität der Gesellschaft geschont und der/die Verkäufer an 
zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Diese Möglichkeiten erhöhen die 
Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. Der Gesellschaft erwächst dadurch 
kein Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert 
der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand 
der Gesellschaft wird bei der Ausnutzung der Ermächtigung sorgfältig die Bewertungsrelation 
zwischen der Gesellschaft und der zu erwerbenden bzw. erworbenen Beteiligung bzw. des 
Unternehmens prüfen und im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre 
den Ausgabepreis der neuen Aktien und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe 
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festlegen. Sowohl die Ermächtigung zur Ausgabe gegen Sachleistungen als auch ein 
diesbezüglicher Bezugsrechtsausschluss, sollen jedoch nur dann genutzt werden, wenn der 
Erwerb des betreffenden Gegenstands im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und 
ein anderweitiger Erwerb, insbesondere durch Kauf, rechtlich oder tatsächlich nicht oder nur zu 
ungünstigeren Bedingungen in Betracht kommt. In diesen Fällen wird die Gesellschaft indes 
stets prüfen, ob ein ebenso geeigneter Weg zum Erwerb der Sache zur Verfügung steht, der in 
seinen Auswirkungen weniger stark in die Stellung der Aktionäre eingreift. Dem Interesse der 
Aktionäre wird weiter dadurch Rechnung getragen, dass die Gesellschaft bei dem Erwerb von 
Sachleistungen gegen die Begebung einer Schuldverschreibung und/oder von Genussrechten 
und/oder die Ausgabe neuer Aktien verpflichtet ist, sich an Marktpreisen zu orientieren. 
 

c) Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen 
 

Darüber hinaus dient die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der 
Inhaber der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen 
Optionsscheine und Wandelschuldverschreibungen dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung 
dieser Ermächtigung, den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend den so genannten 
Verwässerungsschutzklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu 
müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern der Optionsscheine und 
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, 
wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts zustehen würde. Mit der 
Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2025 unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden Alternativen zu 
wählen. 
 

d) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 
 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeiträge dient dazu, im 
Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis 
darstellen zu können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages 
würden insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung 
der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder 
durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet. 

 
e) Bezugsrechtsausschluss in sonstigen Fällen 
 

Der Bezugsrechtsausschluss für sonstige Fälle, die im Interesse der Gesellschaft liegen, dient 
der Erhaltung der Flexibilität des Vorstandes in sonstigen Fällen. Zu denken ist etwa an die 
Eingehung von Kooperationen. Die Bereitstellung eines ausreichenden genehmigten Kapitals 
mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts stärkt insofern die 
Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft. Der Vorstand wird das Bezugsrecht nur 
ausschließen, wenn dies im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.  

 
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung zur Erhöhung des 
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2025 berichten. 
 

 

Unterlagen 

Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind zusammen mit dieser Einberufung folgende 
Unterlagen über die Internetseite der Gesellschaft unter https://investor.deutsche-
payment.com/hauptversammlungen/ zugänglich und stehen dort zum Download bereit: 

- der festgestellte Jahresabschluss der Deutsche Payment A1M SE für das Geschäftsjahr 2024 
und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 (Tagesordnungspunkt 2). 

Die vorstehend genannten Unterlagen sind zudem auch während der Hauptversammlung zugänglich.  

https://investor.deutsche-payment.com/hauptversammlungen/
https://investor.deutsche-payment.com/hauptversammlungen/
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Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 
Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG wie die 
Gesellschaft sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und 
Ort der Hauptversammlung sowie zur Angabe von Tagesordnung und der untenstehenden Adressen 
verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der 
Hauptversammlung zu erleichtern.  

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich form- und fristgerecht vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft 
anmelden (Anmeldung) und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts nachweisen (Berechtigungsnachweis). Zum Nachweis der Berechtigung 
zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechtsrechts reicht der Nachweis des Anteilsbesitzes in 
Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus.  
Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen 
(sogenannter Nachweisstichtag), d.h. auf den 23. Oktober 2025 (24:00 Uhr). 
 
Anmeldung und Berechtigungsnachweis müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf 
des 7. November 2025 (24.00 Uhr MEZ), unter folgender Adresse zugehen: 
 

Deutsche Payment A1M SE  

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 

E-Mail: hv@ubj.de 

 
Nach dem fristgerechten Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung ihrer Anmeldung 
und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. Eintrittskarten sind reine 
Organisationsmittel und stellen keine zusätzlichen Teilnahmebedingungen dar. 
 
Bevollmächtigung eines Dritten und Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich bei der Ausübung 
ihrer Rechte, insbesondere des Stimmrechts, durch Bevollmächtigte, z. B. durch die depotführende 
Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, vertreten lassen. Bevollmächtigt 
der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen. 

Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des 
Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich (siehe unter „Teilnahme an der 
Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“).  

Gemäß der Satzung der Gesellschaft bedürfen die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Aktionäre können hierfür 
das jeweilige Vollmachts- und Weisungsformular, das zusammen mit der Eintrittskarte versandt wird, 
verwenden. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen. 

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs, z.B. eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder 
einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution besteht weder nach dem Gesetz 
noch nach der Satzung der Gesellschaft ein besonderes Formerfordernis. Kreditinstitute, 
Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Institutionen oder Personen 
können im Rahmen der für sie bestehenden aktiengesetzlichen Sonderregelung (§ 135 AktG) eigene 
Anforderungen an die ihnen zu erteilenden Vollmachten vorsehen. Nach § 135 AktG ist insbesondere 
die Vollmacht durch die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen nachprüfbar festzuhalten. 
Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung 
verbundene Erklärungen enthalten. Möglicherweise verlangen in einem solchen Fall die zu 
Bevollmächtigenden eine besondere Form der Vollmacht. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein 
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten 
Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig über 
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die Form der Vollmacht ab.  

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter für die Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der von der 
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, gemäß den Weisungen der Aktionäre 
abzustimmen. Ihm müssen daher neben der Vollmacht zusätzlich Weisungen für die Ausübung des 
Stimmrechts erteilt werden. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den 
Aktionär. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisungserteilung zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten können die Stimmrechte von dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
jeweils nicht vertreten werden. Der Stimmrechtsvertreter wird sich für den jeweiligen 
Abstimmungsgegenstand, für den eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, der Stimme 
enthalten. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter müssen in Textform erteilt werden. 
Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen 
möchten, können hierzu das Vollmachts- und Weisungsformular, das den Aktionären von der 
Anmeldestelle zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt wird, verwenden. Vollmachten und 
Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bei der Gesellschaft in Textform (§ 
126b BGB) unter folgender Adresse bzw. E-Mail-Adresse bis zum 13. November 2025, (12:00 Uhr 
MEZ), (Eingang maßgeblich) zugehen: 
 

Deutsche Payment A1M SE  
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 
  
E-Mail: hv@ubj.de 

 
Daneben kann eine Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters bis 
zum Beginn der Abstimmung auch noch auf der Hauptversammlung selbst an der Einlasskontrolle zur 
Hauptversammlung erfolgen. Sollte der Aktionär oder eine von ihm bevollmächtigte Person an der 
Hauptversammlung persönlich teilnehmen, wird eine zuvor erteilte Vollmacht an die von der 
Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter benannten Mitarbeiter nebst Weisungen gegenstandslos. 

Weitere Einzelheiten zur Stimmrechtsvertretung ergeben sich aus dem Vollmachts- und 
Weisungsformular, das zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt wird. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende 
Adresse zu übersenden:  
 

Deutsche Payment A1M SE  
Hauptversammlung  

Unter den Linden 40, 10117 Berlin  
 
E-Mail: hauptversammlung@deutsche-payment.com 

 
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nebst einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter https://investor.deutsche-
payment.com/hauptversammlungen/ in dem Bereich Investor Relations/Hauptversammlung 
unverzüglich zugänglich gemacht. 
 
Berlin, im Oktober 

Deutsche Payment A1M SE  

Der Vorstand 
 
Hinweis zum Datenschutz  
 
Informationen und Erläuterungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit 
der Hauptversammlung am 14. November 2025 sind auf der Internetseite der Gesellschaft 

mailto:hauptversammlung@deutsche-payment.com
https://investor.deutsche-payment.com/hauptversammlungen/
https://investor.deutsche-payment.com/hauptversammlungen/
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https://investor.deutsche-payment.com/hauptversammlungen/ zur Verfügung gestellt. Diese werden 
auch während der Hauptversammlung ausliegen. 

https://investor.deutsche-payment.com/hauptversammlungen/

